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Präsidium

 Entfristung  der  befristeten  Geltungsdauer

 von  Satzungen zur Regelung

 der Vergabe von Studienplätzen

 für Masterstudiengänge

 Die  Senatsverwaltung  für  Bildung,  Wissenschaft  und
 Forschung  hat  mit  Schreiben  –  SenBild  WissForsch  IV
 C  7  –  vom  31.  März  2008  die  zuvor  bis  zum  30.  Juni
 2008  befristet  bestätigten  Satzungen  zur  Regelung  der
 Vergabe  von  Studienplätzen  folgender  Masterstudien-
 gänge gemäß §  90 Abs.  1 BerlHG unbefristet bestätigt:

 –  Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

 –  Deutschsprachige Literatur

 –  Economics

 –  English Studies – Literature – Language – Culture

 –  Erziehungswissenschaft:  Bildung,  Kultur  und  Wis-
 sensformen

 –  Erziehungswissenschaft:  Forschung  und  Entwicklung
 in sozialen und pädagogischen
   Organisationen

 –  Filmwissenschaft

 –  Geographische Wissenschaften

 –  Geologische Wissenschaften

 –  Geschichtswissenschaft

 –  Informatik

 –  Klassische Philologie

 –  Lehramtsmasterstudiengang  mit  60  Leistungspunk-
 ten

 –  Lehramtsmasterstudiengang  mit  120  Leistungspunk-
 ten

 –  Mathematik

 –  Musikwissenschaft

 –  Philosophie

 –  Romanische Literaturwissenschaft

 –  Scientific Computing

 –  Soziologie – Europäische Gesellschaften

 –  Sprachen Europas

 –  Tanzwissenschaft

 und

 –  Theaterwissenschaft.
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Satzung

 zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studienplätzen

 für den konsekutiven, forschungsorientierten

 zweisprachigen Masterstudiengang Chemie

 des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie

 der Freien Universität Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom
 18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198)  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Ber-
 liner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003
 (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278)  hat  der  Fachbereichsrat  des
 Fachbereichs  Biologie,  Chemie,  Pharmazie  der  Freien
 Universität  Berlin  am  13.  Februar  2008  folgende  Sat-
 zung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren  für  die
 Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  BerlHZG  für
 den  konsekutiven,  forschungsorientierten  zweisprachi-
 gen Masterstudiengang Chemie (Masterstudiengang).

 §  2

 Studienplätze und Auswahlquote

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulas-
 sungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden
 Zulassungstermin bestimmt.

 (2)  20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage
 von  §  10  Abs.  1  Satz  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  ver-
 geben.  Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG  be-
 trägt 5  %.

 (3)  Die  verbleibenden  80  %  der  Studienplätze  werden
 durch  das  in  dieser  Satzung  geregelte  Auswahlver-
 fahren vergeben.

 §  3

 Bewerbung

 (1)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (2)  Die  Bewerbungsfrist  endet  für  das  Sommer-
 semester  am  30.  November  und  für  das  Wintersemester
 am 31.  Mai eines jeden Jahres.

 (3)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der  in
 §  4  Abs.  1  genannte  erste  berufsqualifizierende  Hoch-
 schulabschluss  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufü-
 gen.

 (4)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewer-
 bungsschlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  4  Abs.  1
 genannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Trans-
 kript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  min-
 destens  2/3  des  Gesamtpensums  bewertet  worden  ist,
 die  Anmeldung  zur  Abschlussarbeit  vorliegt  sowie  der
 Arbeitsbeginn  so  festgelegt  wurde,  dass  eine  frist-
 gerechte  Fertigstellung  innerhalb  des  laufenden  Semes-
 ters  möglich  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem  ak-
 tuellen Leistungsstand in das Auswahlverfahren ein.

 (5)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  4

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  ist  ein  dem  Bachelorstudiengang  Chemie  des
 Fachbereichs  Biologie,  Chemie,  Pharmazie  der  Freien
 Universität  Berlin  gleichwertiger  erster  berufsqualifizie-
 render  deutscher  oder  gleichwertiger  ausländischer  Ab-
 schluss eines Hochschulstudiums im Fach Chemie.

 (2)  Gehört  der  Abschluss  nicht  zu  den  generell  von
 der  Zentralstelle  für  ausländisches  Bildungswesen  emp-
 fohlenen  Äquivalenzen,  ist  eine  Stellungnahme  durch
 diese  Zentralstelle  einzuholen.  Für  den  Fall,  dass  keine
 Klassifizierung  der  Benotung  des  ausländischen  Hoch-
 schulabschlusses  durch  die  Zentralstelle  erfolgt,  über-
 prüft  der  Prüfungsausschuss  die  Gleichwertigkeit  und
 legt die Benotung fest.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studien-
 abschluss  an  einer  ausländischen  Universität  oder
 gleichgestellten  Einrichtung  erworben  haben,  müssen
 ausreichende  Kenntnisse  der  deutschen  oder  eng-
 lischen  Sprache  nachgewiesen  werden,  die  für  das
 Verständnis  der  Lehrveranstaltungen  und  der  Fach-
 literatur  erforderlich  sind.  Der  Nachweis  geschieht  in  der
 Regel  durch  ein  entsprechendes  Prüfungs-  oder  Test-
 ergebnis  (DSH  2,  TOEFL  mit  550  Punkten  papier-
 basiert,  213  Punkten  computerbasiert,  79–80  Punkten
 internetbasiert oder gleichwertige Ergebnisse).

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 31.  März 2008 bestätigt worden.
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(4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  Nachweise  gemäß
 Abs.  1  bis  3  entscheidet  der  für  den  Masterstudiengang
 zuständige  Prüfungsausschuss  des  Fachbereichs  Bio-
 logie,  Chemie,  Pharmazie.  Auf  Antrag  werden  auch  au-
 ßerhalb  eines  laufenden  Bewerbungsverfahrens  Ab-
 schlüsse  gemäß  Abs.  1  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft  und  Hinweise  zu  nicht  hinreichenden  Leis-
 tungsnachweisen gegeben.

 §  5

 Auswahlkriterien, Organisatorisches

 (1)  Im  zweisprachigen  Masterstudiengang  Chemie
 erfolgt die Auswahl nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Er-
 gebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studien-
 gangs bemisst und

 2.  nach  dem  Ergebnis  von  Auswahlgesprächen  mit  den
 Bewerberinnen  oder  Bewerbern,  die  Aufschluss  über
 deren Motivation und Eignung geben sollen.

 (2) Auswahl nach Abs.  1 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  4  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  nach  §  2  Abs.  2  zu  vergebenden  Studien-
 plätze vergeben.

 (3) Auswahl nach Abs.  1 Nr.  2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  nach  §  2  Abs.  2  zu  ver-
 gebenden  Studienplätze  werden  nach  der  Note  des  Ab-
 schlusses  gemäß  §  4  Abs.  1  und  dem  Ergebnis  der
 Auswahlgespräche vergeben.

 §  6

 Auswahlgespräche

 (1)  Für  die  Durchführung  der  Auswahlgespräche  wer-
 den  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des
 Präsidiums  als  Auswahlbeauftragte  jeweils  für  ein  Aus-
 wahlverfahren  zwei  hauptberufliche  Hochschullehrerin-
 nen  oder  -lehrer  bestellt.  Eine  Stellvertretung  ist  nicht
 zulässig.

 (2)  Zu  den  Auswahlgesprächen  werden  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerber,  die  die  Bewerbungsunterlagen  voll-
 ständig  und  fristgerecht  vorgelegt  haben,  durch  ein  Mit-
 glied  der  Auswahlkommission  schriftlich  unter  Angabe
 von  Zeitpunkt  und  Ort  geladen.  Die  Ladung  ist  recht-
 zeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindestens  10  Werktrage  vor
 dem jeweiligen Auswahlgespräch abgesendet wurde.

 (3)  Die  Auswahlgespräche  werden  mit  jeder  Bewer-
 berin  oder  jedem  Bewerber  einzeln  geführt,  dauern  je-
 weils etwa 30 Minuten und sind nicht öffentlich.

 (4)  Über  den  Verlauf  der  Auswahlgespräche  werden
 Niederschriften  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe
 für  die  Beurteilung  der  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 enthält.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage der ermittelten Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist wird der Studienplatz neu vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  eines  Leistungs-  und  Bewertungsnachweises
 (Transkript)  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zulas-
 sung  unter  Vorbehalt  und  werden  für  das  1.  Fach-
 semester  befristet  immatrikuliert.  Spätestens  bei  der
 Rückmeldung  zum  2.  Fachsemester  ist  der  erste  berufs-
 qualifizierende Hochschulabschluss vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  8

 Aufbewahrung der Unterlagen und

 Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Biologie,
 Chemie,  Pharmazie  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  zur  Vergabe  von
 Studienplätzen  im  Masterstudiengang  Chemie  vom
 27.  Juni  2007  (FU-Mitteilungen  44/2007,  S.  847)  außer
 Kraft.
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Satzung zur Regelung der Vergabe

 von Studienplätzen für den Masterstudiengang

 Politikwissenschaft des Fachbereichs Politik- und

 Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom
 18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Ber-
 liner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003
 (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  14.  März  2008  folgende
 Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang
 Politikwissenschaft  des  Fachbereichs  Politik-  und  So-
 zialwissenschaften der Freien Universität Berlin.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Politik-
 wissenschaft  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze
 wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien  Universität
 Berlin für jeden Zulassungstermin bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  31.  Mai  eines  je-
 den Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3 Abs.  1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewer-
 bungsschlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  ge-

 nannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Trans-
 kript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  min-
 destens  60  Leistungspunkte  im  Studienfach  Politikwis-
 senschaft,  darüber  hinaus  mindestens  weitere  60  Leis-
 tungspunkte  nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der
 Abschlussarbeit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewer-
 bung  geht  dann  mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in
 das Auswahlverfahren ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  Politikwissenschaft  ist  ein  berufsqualifizierender
 deutscher  oder  ein  gleichwertiger  ausländischer
 Abschluss  eines  Hochschulstudiums  der  Politikwis-
 senschaft  oder  ein  gleichwertiger  in-  oder  ausländi-
 scher  Hochschulabschluss  mit  einem  Mindestanteil  von
 90  Leistungspunkten  im  Studienfach  Politikwissenschaft
 von  denen  mindestens  je  20  Leistungspunkte  in  den
 Bereichen  Politische  Theorie,  Politische  Systeme  und
 Internationale Beziehungen erlangt sein müssen.

 (2)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studien-
 abschluss  an  einer  ausländischen  Hochschule  oder
 gleichgestellten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der
 Nachweis  von  Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies
 kann  durch  das  Bestehen  der  Deutschen  Sprachprü-
 fung  für  den  Hochschulzugang  (DSH)  oder  durch  Nach-
 weis  eines  gleichwertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der
 Ordnung  für  die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  ausländischer  Studienbewerberinnen  und
 Studienbewerber  an  der  Freien  Universität  Berlin  erfol-
 gen.

 (3)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit geprüft.

 §  4

 Auswahlquote, Auswahlkriterien,

 Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2008/09  werden  80  %
 der  nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar
 gebliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung
 geregelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschul-
 quote).  20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grund-
 lage  von  §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG
 vergeben.  Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG
 beträgt 5  %.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 11.  April 2008 bestätigt worden.
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(2) Die Auswahl erfolgt nach:

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Er-
 gebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studien-
 gangs bemisst (§  10 Abs.  2 Nr.  1 BerlHZG)

 und

 2.  der  Gewichtung  des  Studienfachs  Politikwissenschaft
 innerhalb  des  vorangegangenen  Studiengangs,  das
 über  die  fachspezifische  Motivation  und  Eignung  Auf-
 schluss geben soll (§  10 Abs.  2 Nr.  4 BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  vergeben.  Maßstab
 für  die  Auswahl  ist  die  im  Zeugnis  des  vorangegange-
 nen  Studienabschlusses  ausgewiesene  Durchschnitts-
 note.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  2:

 a)  Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hoch-
 schulquote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze
 gemäß  §  2  Abs.  1  werden  nach  Abs.  2  Nr.  2  ver-
 geben.  Gewichtungsmaßstab  ist  der  in  Leistungs-
 punkten  (LP)  ausgedrückte  Umfang  des  Faches
 Politikwissenschaft.

 b)  Der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  Auswahlpunkte  gemäß  Anlage  1,  dem  jeweils  in
 LP  ausgedrückten  Umfang  des  Studienfachs  Politik-
 wissenschaft  Auswahlpunkte  gemäß  Anlage  2  zu-
 geordnet.  Die  Auswahl  erfolgt  anhand  der  sich  aus
 der  Summe  beider  Auswahlpunktzahlen  ergebenden
 Rangfolge in absteigender Reihe.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahl-
 verfahrens  werden  für  den  Masterstudiengang  Politik-
 wissenschaft  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag
 des  Präsidiums  der  Freien  Universität  bestimmt.  Sie
 müssen  im  Masterstudiengang  Politikwissenschaft  prü-
 fungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuflichen
 Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin
 stehen. Eine Vertretung ist nicht zulässig.

 §  5

 Erstellen einer Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß §  8 a BerlHZG ermittelt.

 §  6

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage der ermittelten Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu
 vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das
 erste  Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätes-
 tens  bei  der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester
 ist  der  erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss
 vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  7

 Aufbewahrung der Unterlagen und

 Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  8

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffent-
 lichung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Uni-
 versität Berlin) in Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  zur  Regelung  der
 Vergabe  von  Studienplätzen  für  den  Masterstudiengang
 Politikwissenschaft  vom  4.  Juli  2007  (FU-Mitteilungen
 44/2007, S.  841) außer Kraft.
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Anlagen zu §  4 Abs.  4 Buchst. b

 Anlage  1

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zur  im  Zeugnis  des  vorangegangenen  Studienabschlusses  ausgewiesenen  Durch-
 schnittsnote gemäß §  4 Abs.  3

 Anlage  2

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zum  in  Leistungspunkten  (LP)  ausgedrückten  Umfang  des  gewichteten  Studien-
 fachs Politikwissenschaft

 Durchschnittsnote  Auswahlpunkte

 1,0  50

 1,1  48

 1,2  46

 1,3  44

 1,4  42

 1,5  40

 1,6  38

 1,7  36

 1,8  34

 1,9  32

 2,0  30

 2,1  28

 2,2  26

 2,3  24

 2,4  22

 2,5  20

 2,6  19

 2,7  18

 2,8  17

 2,9  16

 3,0  15

 3,1  14

 3.2  13

 3,3  12

 3,4  11

 ab 3,5  10

 In  LP  ausgedrückter  Umfang  des  gewichteten  Studi-

 enfachs Politikwissenschaft

 Auswahlpunkte

 150  14

 145  13

 140  12

 135  11

 130  10

 125  9

 120  8

 115  7

 110  6

 100  5

 90  4
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Satzung zur Regelung der Vergabe

 von Studienplätzen im Masterstudiengang

 Öffentliches  und  betriebliches  Umweltmanagement

 des  Fachbereichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften

 der Freien Universität Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung
 vom  18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Ber-
 liner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar  2003
 (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Politik-  und  Sozialwissenschaften  der
 Freien  Universität  Berlin  am  6.  Februar  2008  folgende
 Satzung erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  nicht  konsekutiven  Masterstudi-
 engang  Öffentliches  und  betriebliches  Umweltmanage-
 ment  des  Fachbereichs  Politik-  und  Sozialwissenschaf-
 ten der Freien Universität Berlin.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Öffent-
 liches  und  betriebliches  Umweltmanagement  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulas-
 sungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden
 Zulassungstermin bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  31.  Mai  eines  je-
 den Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3  Abs.  2  Nr.  1  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizu-
 fügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  2  Nr.  1
 genannten  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss
 noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatzweise  ein
 aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis  (Trans-
 kript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass  min-
 destens  2/3  der  im  Kernfach  sowie  mindestens  insgesamt
 2/3  der  in  den  das  Kernfach  ergänzenden  Studien-
 bestandteilen  zu  erzielenden  Leistungspunkte  nach-
 gewiesen  werden  und  das  Thema  der  Abschlussarbeit
 ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit
 dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfahren
 ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3

 Auswahlquote, Auswahlkriterien,

 Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2008/09  werden  80  %
 der  nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar
 gebliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung
 geregelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschul-
 quote).  20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grund-
 lage  von  §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG
 vergeben.  Die  Quote  des  §  10  Abs.  1  Satz  3  BerlHZG
 beträgt 5  %.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Er-
 gebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studien-
 gangs bemisst (§  10 Abs.  2 Nr.  1 BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder
 Bewerbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung
 für  den  Masterstudiengang  Öffentliches  und  betrieb-
 liches  Umweltmanagement  geben  soll  (§  10  Abs.  2
 Nr.  6 BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  2  Nr.  1
 werden  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur
 Verfügung  stehenden  Studienplätze  vergeben.  Maßstab
 für  die  Auswahl  ist  die  im  Zeugnis  der  Hochschulzu-
 gangsberechtigung ausgewiesene Durchschnittsnote.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  2:

 a)  Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hoch-
 schulquote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze
 werden  nach  Abs.  2  Nr.  2  vergeben.  Die  Anzahl  der
 Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahl-
 gespräch  wird  auf  das  Dreifache  der  gemäß  Satz  1
 zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  begrenzt.
 Der  anzuwendende  Maßstab  für  die  Auswahl  der
 Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  ist  die  Durch-
 schnittsnote gemäß Abs.  3 Satz  2.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senats-
 verwaltung am 31.  März 2008 bestätigt worden.
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b)  Der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  2  Nr.  1
 werden  Auswahlpunkte  gemäß  der  Anlage  zugeord-
 net.  Je  nach  Ergebnis  des  Auswahlgesprächs  kön-
 nen  3,  6,  9,  12  oder  15  Auswahlpunkte  erlangt  wer-
 den.  Die  Auswahl  erfolgt  anhand  der  sich  aus  der
 Summe  beider  Auswahlpunktzahlen  ergebenden
 Rangfolge in absteigender Reihe.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahl-
 verfahrens  werden  mindestens  zwei  Auswahlbeauf-
 tragte  eingesetzt.  Diese  werden  von  der  Dekanin  oder
 dem  Dekan  im  Auftrag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie
 müssen  im  Masterstudiengang  Öffentliches  und  betrieb-
 liches  Umweltmanagement  prüfungsberechtigt  sein  und
 in  einem  hauptberuflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur
 Freien  Universität  Berlin  stehen.  Eine  Vertretung  ist
 nicht  zulässig.  Die  Bestellung  erfolgt  jeweils  für  ein  Aus-
 wahlverfahren.

 §  4

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  3  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  eine  bzw.  einen  der  Auswahl-
 beauftragten  schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und
 Ort  eingeladen.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn
 sie  mindestens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch
 abgesandt wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird
 eine  Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe
 für  die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers
 enthält.

 §  5

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  auf  der  Grundlage  des  Ergebnis-
 ses des Auswahlverfahrens.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  er-
 halten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu
 vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das
 erste  Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätes-
 tens  bei  der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester
 ist  der  erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss
 vorzulegen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit
 Begründung.

 §  6

 Aufbewahrung der Unterlagen und

 Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Politik-
 und  Sozialwissenschaften  bis  zur  Bestandskraft  der  Ent-
 scheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  7

 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffent-
 lichung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Uni-
 versität Berlin) in Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  zur  Regelung  der
 Vergabe  von  Studienplätzen  für  den  Masterstudiengang
 Öffentliches  und  betriebliches  Umweltmanagement  vom
 4.  Juli  2007  (FU-Mitteilungen  44/2007,  S.  853)  außer
 Kraft.
FU-Mitteilungen 17/2008 vom 02.05.2008 239



FU-Mitteilungen
Anlage zu §  3 Abs.  4 Buchst. b

 Zuordnung  von  Auswahlpunkten  zur  im  Zeugnis  des  vorangegangenen  Studienabschlusses  ausgewiesenen  Durch-
 schnittsnote gemäß §  3 Abs.  3

 Durchschnittsnote  Auswahlpunkte

 1,0  50

 1,1  48

 1,2  46

 1,3  44

 1,4  42

 1,5  40

 1,6  38

 1,7  36

 1,8  34

 1,9  32

 2,0  30

 2,1  28

 2,2  26

 2,3  24

 2,4  22

 2,5  20

 2,6  19

 2,7  18

 2,8  17

 2,9  16

 3,0  15

 3,1  14

 3.2  13

 3,3  12

 3,4  11

 ab 3,5  10
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